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Wer darf zu viel gezahlte Umsatzsteuer behalten – 
der Staat oder der Steuerpflichtige? Der Europäische 
Gerichtshof (EuGH) beschäftigte sich in einem 
polnischen Vorabentscheidungsverfahren mit einem 
Fall, in dem der Steuerpflichtige fälschlicherweise 
mit einem zu hohen Mehrwertsteuersatz kalkuliert 
hatte. Aufgrund der Abrechnungen durch Registrier-
kassenbons wurden keine Rechnungen ausgestellt, 
die hätten berichtigt werden können. Die Richter 
gaben trotzdem grünes Licht und bejahten den 
geltend gemachten Erstattungsanspruch des Steuer-
pflichtigen mit dem Hinweis auf die Grundsätze 
der steuerlichen Neutralität, der Effektivität und der 
Gleichbehandlung.
Der Kläger mit Sitz in Polen verkauft Mehrfach-
eintrittskarten für die Nutzung eines Sportklubs. 
2016 reichte er berichtigte Umsatzsteuererklärungen 
für die Jahre 2012 bis 2014 ein, da er bis dahin 
fälschlicherweise seine Dienstleistungen mit 23 % 
(statt 8 %) versteuert hatte. Das Finanzamt versagte 
jedoch die Korrektur, da er keine korrigierten 
Rechnungen vorlegen konnte. Der Kläger erbrachte 
seine Leistungen gegenüber Endverbrauchern und 
rechnete diese zulässigerweise mittels Kassenbons 
ab. Somit existierten keine Rechnungen, die hätten 
korrigiert werden können.

Der Fall landete vor dem EuGH. Dieser stellte 
zunächst fest, dass die Bestimmungen der Mehr-
wertsteuersystem-Richtlinie im Hinblick auf die 
Grundsätze der steuerlichen Neutralität, der Effek-
tivität und der Gleichbehandlung dahin gehend  
auszulegen sind, dass sie einer Praxis der Steuer-
verwaltung eines Mitgliedstaats entgegen stehen, 
wonach, wenn Dienstleistungen unter Anwendung 
eines zu hohen Mehrwertsteuersatzes erbracht 
wurden, eine Mehrwertsteuerberichtigung mittels 
einer Steuererklärung mit der Begründung unter sagt 
wird, dass über diese Umsätze keine Rechnungen 
ausgestellt worden seien, sondern Registrier kassen-
bons.
Grundsätzlich bejahten die Richter einen Erstat-
tungs anspruch des Steuerpflichtigen. Dieser An-
spruch kann laut EuGH nicht davon abhängig  
gemacht werden, dass Rechnungen mit einem 
unrichtigen Steuersatz berichtigt werden müssen, 
was zu einer Ablehnung der Erstattung führt, wenn 
keine Rechnungen ausgestellt wurden, sondern 
Registrierkassenbons. Andernfalls liege ein Verstoß 
gegen den Effektivitätsgrundsatz und den Grund -
satz der Gleichbehandlung vor.

Quelle: EuGH, Urt. v. 21.03.2024 - C-606/22

Grünes Licht aus Luxemburg: Irrtum über zutreffende Höhe des Steuersatzes bei Kassenbons

Steuerabzug bei ausländischen Künstlern: Für Prüfungen sind die örtlichen Finanzämter zuständig

Bei Personen, die in Deutschland beschränkt steuer-
pflichtig sind, wird die Einkommensteuer in vielen 
Fällen im Wege eines pauschalen Steuerabzugs 
erhoben. Dies gilt beispielsweise für ausländische 
Künstler und Künstlerensembles, die hierzulande 
auf  treten. Der Vergütungsschuldner (z. B. eine Kon -
zert  direktion) muss den pauschalen Steuer abzug  für 
Rechnung des beschränkt steuerpflichtigen Künstlers 
vornehmen (durch Abzug vom Honorar) und direkt 
an den Fiskus abführen. Tut er dies nicht, haftet er 
selbst für die Steuer.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in einem neuen 
Urteil entschieden, dass es Aufgabe der örtlichen 
Finanzämter und nicht des Bundeszentralamts für 
Steuern (BZSt) ist, die ordnungsgemäße Durch-

füh rung des Steuerabzugs im Rahmen von Außen-
prüfungen zu überprüfen.
Im zugrunde liegenden Fall ging es um eine in län-
dische Konzertdirektion, die hierzulande ein jährlich 
stattfindendes Musikfestival veranstaltete. Für diese 
Zwecke engagierte sie ausländische Künstler und 
Künstlergruppen, auf deren Honorare sie als Auf -
traggeberin einen pauschalen Steuer abzug ein be-
halten und abführen musste. Die Konzert direktion 
verfuhr auf diese Weise und versandte anschließend 
entsprechende Meldungen an das für die Durch-
führung des Steuerabzugs zuständige BZSt.
Im Nachgang trat aber das für die Konzertdirektion 
örtlich zuständige Finanzamt (FA) auf den Plan und 
erließ eine Prüfungsanordnung, da es den ordnungs-
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Wenn Betriebe der Bargeldbranche steuerlich ge-
prüft werden, richtet der Prüfer des Finanzamts (FA)  
sein Augenmerk gerne auf die Kassenführung. Stellt 
sie sich als nicht ordnungsgemäß heraus, muss 
der geprüfte Unternehmer regelmäßig mit Hinzu-
schätzungen und teils hohen Steuernachzahlungen 
rechnen.

Hinweis: 
Das Finanzamt trägt formelle und materielle Mängel 
in der Kassenführung zusammen und darf auf dieser 
Grundlage dann gegebenenfalls eine Schätzung vor-
nehmen. Eine Vollschätzung unter vollständiger Ver-
werfung der Gewinnermittlung des Bargeldbetriebs 
ist nur zulässig, wenn die festgestellten Mängel 
gravierend sind.

Gute Nachrichten für Betriebe der Bargeldbranche 
hat jetzt der Bundesfinanzhof (BFH) im Gepäck: 
Nach einem neuen Urteil führt der Einsatz einer 
manipulierbaren Altkasse zwar zu einem formellen 
Mangel, dieser muss nach Gerichtsmeinung jedoch 
für sich als gering eingestuft werden, da alte Kassen-
systeme zu ihrer Zeit verbreitet und akzeptiert 
waren. Der BFH verwies auf die Grundsätze der 
Verhältnismäßigkeit und des Vertrauensschutzes.
Im zugrunde liegenden Fall hatte ein Restaurant be-
treiber in den Jahren 2011 bis 2014 eine elektronische 
Registrierkasse sehr einfacher Bauart verwendet, 
die bereits in den 1980er-Jahren entwickelt worden 
war. Das FA sah die Kassenaufzeichnungen als nicht 
ordnungsgemäß an, verwarf die Gewinnermittlung 
und nahm eine Vollschätzung der Erlöse vor – dies 
führte zu einer Vervierfachung der erklärten Umsätze.
Das Niedersächsische Finanzgericht (FG) beauftragte 

in erster Instanz einen Sachverständigen mit der 
Begutachtung der Registrierkasse. Dieser kam zu 
dem Ergebnis, dass ein bestimmter interner Zähler 
der Kasse, der die Lückenlosigkeit der Tagesaus-
drucke sicherstellen solle (sog. "Z1-Zähler"), durch 
Eingabe entsprechender Codes verändert werden 
könne. Eine solche Änderung könne allerdings 
im Zuge von Reparaturen der Kasse erforderlich 
werden. Daraufhin sah das FG die Kasse als objektiv  
mani pu lierbar – und damit ungeeignet für steuer-
liche Zwecke – an und bestätigte die Vollschätzung  
des FA im Wesentlichen.
Dass eine Manipulation der Kasse tatsächlich statt-
ge funden hatte, konnte das FG aber nicht fest -
stellen. Der BFH hob die finanzgerichtliche Ent-
schei dung auf und verwies die Sache zur erneuten  
Prüfung zurück an das FG. Zwar sei die vom  
Restaurant verwendete Registrierkasse objektiv 
manipulierbar gewesen und dies stelle auch grund-
sätzlich einen formellen Mangel von hohem  
Gewicht dar, der dem Finanzamt eine Schätzungs-
befugnis gebe. Aller dings sei das Wissen um die 
Mani pulierbarkeit derart alter Kassenmodelle erst im 
Laufe der Zeit gewachsen. Betrieben, die eine solche 
alte Kasse nutzten, sei in Anwendung des Grund-
satzes der Verhältnismäßigkeit (unter bestimmten 
Voraus setzungen) Vertrauensschutz zu gewähren. 
Das Gewicht des Mangels, der in der objektiven 
Manipulierbarkeit liege, sei dann nicht so hoch wie 
im Regelfall – er könne bei Führung zusätzlicher 
Nachweise sogar ganz entfallen.

Hinweis: 
Das BFH-Urteil stärkt die Rechte von Bargeld-
betrieben, die aufgrund der Nutzung von alten 

Manipulierbare Altkassen: Hinzuschätzungen des Finanzamts müssen mit Augenmaß erfolgen

gemäßen Steuerabzug überprüfen wollte. Die Kon-
zert direktion klagte gegen diese Anordnung und  
erhielt in erster Instanz zunächst recht: Das Nieder-
sächsische Finanzgericht entschied, dass nicht 
das örtliche FA, sondern das BZSt für die Prüfung 
des Steuerabzugs im Rahmen einer Außenprüfung 
sachlich zuständig ist.
Der BFH war jedoch anderer Ansicht und kassierte 
das finanzgerichtliche Urteil. Nach Auffassung der 
Bundesrichter habe das BZSt zwar unter an derem 
die Aufgabe, das Steuerabzugsverfahren für den 
pauschalen Steuerabzug bei ausländischen Künst-
lern durchzuführen und sei in diesem Zusam-
menhang zudem für den Erlass von Haftungs-  

und Nachforderungsbescheiden und deren Voll-
streckung zuständig. Zu den Aufgaben des BZSt 
gehöre aber nicht die Außenprüfung, die als be-
son dere Sachaufklärungsmaßnahme einem streng 
formalisierten eigenen Verfahren folge und deshalb 
gerade nicht als Teil einer Veranlagung oder eines 
Steuerabzugs angesehen werden könne.
Eine Außenprüfung kann demnach (nur) das örtliche 
FA anordnen. Das BZSt hat lediglich die Befugnis,  
an einer vom örtlichen FA angeordneten Außen-
prüfung teilzunehmen.

Quelle: BFH, Urt. v. 20.12.2023 - I R 21/21
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Wenn Sie als Unternehmer oder Freiberufler Ihren 
Gewinn per Einnahmenüberschussrechnung ermit-
teln, müssen Sie das Zufluss-Abfluss-Prinzip berück-
sichtigen. Aber von diesem Prinzip gibt es auch 
Ausnahmen: beispielsweise bei wiederkehrenden 
Leistungen um den Jahreswechsel. So sind Zah-
lun gen, die innerhalb von zehn Tagen sowohl fällig 
als auch geleistet wurden, im alten Jahr zu berück-
sichtigen. Das gilt auch für die Umsatzsteuer. Aber 
wann ist da der Fälligkeitstag? Das Finanzgericht 
Köln (FG) musste entscheiden, in welchem Jahr  
eine Umsatzsteuer-Vorauszahlung zu berücksichtigen 
ist.
Der Kläger reichte die Umsatzsteuer-Voranmeldung 
für November 2017 am 10.01.2018 ein. Es gab keine 

Dauerfristverlängerung. Am 16.01.2018 zog das 
Finanz amt den fälligen Betrag ein. Der Kläger 
berück sichtigte die Vorauszahlung im Jahr 2018 als  
Betriebs ausgabe. Das Finanzamt erkannte dies nicht 
an.
Die Klage hiergegen vor dem FG war erfolgreich. 
Die Vorauszahlung wurde zum Zeitpunkt der Ein-
ziehung geleistet, also am 16.01.2018. Dies führt 
nicht zu einer Verschiebung des Zahlungsabflusses 
in das Vorjahr nach der Zehntageregelung. Bei einer 
Einzugsermächtigung gilt eine später vom Finanz-
amt  eingezogene Zahlung als am Fälligkeitstag 
geleistet.
Der Abfluss der Zahlung für November 2017 wird 
nicht in das Jahr 2017 vorverlegt, da die Vorauszahlung 

Zehntageregelung: Umsatzsteuer als Betriebsausgabe im alten oder im neuen Jahr?

Gewerbesteuer: Voraussetzungen einer Steuerbefreiung1.4

1.5

Wer Einkünfte aus Gewerbebetrieb erzielt, unterliegt 
der Gewerbesteuer. Allerdings gibt es davon Aus-
nahmen. So sind zum Beispiel Schulen oder auch 
Pflegeeinrichtungen von der Gewerbesteuer befreit, 
wenn bestimmte Voraussetzungen eingehalten wer-
den. Aber gilt diese Befreiung dann für alle Erträge 
oder nur für bestimmte? Das Finanzgericht Berlin-
Brandenburg (FG) musste hier eine Abgrenzung 
vornehmen.
Die Klägerin ist eine GmbH, die unter anderem 
Hauspflegedienste und Kurzzeitpflege anbietet. 
Hierzu betreibt sie eine von der Gewerbesteuer 
befreite Einrichtung zur ambulanten Pflege kranker 
und pflege bedürftiger Personen. Die Klägerin gehört 
neben weiteren GmbHs zur C-Gruppe, die über-
wiegend, aber nicht ausschließlich im Bereich der 
stationären oder ambulanten Pflege tätig ist. 
Zwischen den einzelnen Unternehmen der C-Gruppe 
wurden verschiedene Darlehen gewährt. Hierbei 
erzielte die Klägerin einerseits durch Darlehens-
vergabe Zinserträge und trug andererseits durch 
Darlehens aufnahme Zinsaufwendungen. Nach einer 

Außenprüfung kam das Finanzamt zu dem Ergebnis, 
dass die Zinserträge nicht von der Gewerbe steuer-
freiheit erfasst sind.
Die Klage vor dem FG hatte keinen Erfolg. Unstreitig 
betreibt die Klägerin eine begünstigte Einrichtung. 
Allerdings werden von der Steuerbefreiung nicht alle 
Erträge erfasst, sondern nur solche, die aus dem 
Betrieb der begünstigten Einrichtung erzielt werden. 
Es muss folglich eine Differenzierung zwischen den 
Erträgen erfolgen. Die von der Klägerin durch die 
Dar lehensvergabe erzielten Zinserträge sind nicht 
von der Gewerbesteuer zu befreien, da sie aus einer 
Tätigkeit resultieren, die vom eigentlichen Betrieb 
der ambulanten Pflegeeinrichtung unterschieden 
werden kann. Hingegen ist der Zinsaufwand dem 
begünstigten Bereich zuzuordnen, da die Darlehens-
aufnahme betrieblich veranlasst war, nämlich um die 
Lohn- und Fortbildungskosten des Pflegepersonals 
zu finanzieren.

Quelle: FG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 25.09.2023 - 6 K 6060/20, 

NZB (BFH: V B 62/23)

elektronischen Registrierkassen in der Vergangen-
heit mit Hinzuschätzungen konfrontiert waren. Bei 
Einsatz einer manipulierbaren Altkasse müssen 
die Finanzämter nach den Urteilsgrundsätzen mit 
Außen maß walten und dürfen diesen Mangel bei  
der Begründung ihrer Schätzungsbefugnis – dem 
Grunde und der Höhe nach – nicht allzu hoch gewichten. 
Betrieben, die infolge eingesetzter Altkassen von 

hohen Hinzuschätzungen betroffen sind, bietet das 
Urteil eine gute Argumentationsgrundlage. Ins be-
sondere eine vollständige Verwerfung der Gewinn-
ermittlung des Bargeldbetriebs dürfte aufgrund einer 
manipulierbaren Altkasse nicht haltbar sein.

Quelle: BFH, Urt. v. 28.11.2023 - X R 3/22
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bereits am 10.12.2017 und nicht – wie von der Recht-
sprechung verlangt – innerhalb der kurzen Frist 
(Zehn tageszeitraum) fällig war. Entscheidend ist das 
Fälligwerden in dem kurzen Zeitraum. Die Fällig-
keit der Umsatzsteuer-Voranmeldung ist gesetzlich 
geregelt. Diese entfällt auch nicht bei verspäteter 

oder nichterfolgter Meldung. Da die Vorauszahlung  
nicht innerhalb der kurzen Zeit um den Jahres-
wechsel  fällig wurde, ist sie im Zahlungsjahr zu 
berück sichtigen.

Quelle: FG Köln, Urt. v. 13.09.2023 - 9 K 2150/20

Irrtümliche Zuwendung: Ohne Zuwendungswillen erfolgt keine verdeckte Gewinnausschüttung

Eine verdeckte Gewinnausschüttung (vGA) ist 
anzu nehmen, wenn bei einer Körperschaft (z. B. 
GmbH) eine Vermögensminderung oder verhin-
der te Vermögens mehrung eintritt, die durch das  
Gesell s chaftsverhältnis veranlasst ist, sich auf die 
Höhe des Gewinns auswirkt und in keinem Zusam-
menhang mit einer offenen Ausschüttung steht.

Hinweis: 
Verdeckte Gewinnausschüttungen sind nicht nur bei 
Leistungen zugunsten eines Gesellschafters möglich, 
sondern auch, wenn ein Vermögensvorteil einer ihm 
nahestehenden Person zugutekommt.

Eine durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasste 
Ver mögensverschiebung von einer Kapitalgesell-
schaft an einen Gesellschafter setzt einen Zuwen-
dungs wil len voraus – ein solcher kann aber auf grund  
eines Irrtums des Gesellschafter Geschäfts   führers 
fehlen. Nach einem neuen Urteil des Bundesfinanz-
hofs (BFH) ist in diesem Zusam men hang maß -
gebend, ob der konkrete Gesell schafter-Geschäfts-
führer einem entsprechenden Irrtum unter legen ist. 
Unerheblich ist nach Auffassung des Gerichts, ob 
einem ordentlich und gewissen haft handelnden Ge-
schäftsleiter der Irrtum gleichfalls unterlaufen wäre.

Geklagt hatte eine GmbH, deren Stammkapital 
durch die alleinige Gesellschafter-Geschäftsführerin 
unter anderem durch die Einbringung einer 100-%- 
eteiligung an einer weiteren GmbH erbracht werden 
sollte. Bei der einzubringenden GmbH wurde eine 
Kapitalerhöhung durchgeführt, die im Ergebnis die 
Gesellschafter-Geschäftsführerin be  günstigte. Das 
Finanzamt sah hierin eine verdeckte Gewinn-
aus  schüttung der GmbH an ihre Gesell schafter-
Geschäfts führerin. Die GmbH machte demg egen-
über mit ihrer Klage geltend, dass die Zuwendung 
an die Gesellschafter-Geschäftsführerin irrtümlich  
aufgrund eines Versehens bei der notariellen 
Beurkundung der Kapitalerhöhung erfolgt sei.
Das Finanzgericht (FG) wies die Klage in erster 
Instanz ab und erklärte, dass einem ordentlichen  
und gewissenhaften Geschäftsleiter der von der 
GmbH dargelegte Irrtum nicht unterlaufen wäre. 
Der BFH war jedoch anderer Ansicht und stellte 
klar, dass es für die Frage, ob der erforderliche Zu-
wendungswille für die Annahme einer vGA vorliege, 
allein auf die Person der konkreten Gesellschafter-
Geschäftsführerin ankommt. Der Fall wurde zur 
weiteren Sachaufklärung zurück an das FG verwiesen.

Quelle: BFH, Urt. v. 22.11.2023 - I R 9/20

Photovoltaikanlage: Was mit einem etwaigen Investitionsabzugsbetrag geschieht

Im Bereich der Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) 
hat sich im Steuerrecht in den letzten Jahren einiges 
getan. Erst wurden die Einkünfte aus kleineren PV-
Anlagen für die Einkommensteuer steuerfrei gestellt. 
Anschließend wurde auch die Umsatzsteuerfreiheit 
bestimmter Anlagen beschlossen. Da die Befreiung 
von der Einkommensteuer rückwirkend erfolgte, galt 
es, einige Sachverhalte zu korrigieren, etwa wenn in 
Hinblick auf eine steuerpflichtige Investition eine 
Rückstellung gebildet wurde. Was passiert in solchen 
Fällen? Das Finanzgericht Köln (FG) musste dies in 
einem Streitfall entscheiden.

Der Antragsteller hatte im Jahr 2021 einen Investi-
tionsabzugsbetrag gebildet, da er beabsichtigte, eine 
PV-Anlage anzuschaffen. Dieser Betrag wurde als 
negative Einkünfte aus Gewerbebetrieb berücksich-
tigt. Die Anlage mit einer Leistung von 11,2 kWp  
wurde im November 2022 angeschafft. Der Gesetz-
geber stellte rückwirkend zum 01.01.2022 die Ein-
nah men aus PV-Anlagen auf Einfamilien häusern 
mit einer Leistung von bis zu 30 kWp steuerfrei.  
Darauf hin machte das Finanzamt mit Verweis auf 
ein ent sprechendes Schreiben des Bundes finanz-
min iste  riums den für 2021 gewährten Investitions-
abzugsbetrag rückgängig.
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Dies wiederum führte beim Antragsteller durch den 
Wegfall der negativen Einkünfte zu einer Steuer-
nachzahlung. Der Antragsteller wandte sich gegen die 
Streichung des Investitionsabzugsbetrags. Er habe 
sich vor der Gesetzesänderung zur Anschaffung 
der PV-Anlage entschlossen, im Vertrauen darauf, 
Einkommensteuern zu sparen.
Das FG lehnte seinen Antrag ab. Der Investitions-
abzugsbetrag sei zu Recht rückgängig gemacht 
worden. Zwar habe der Antragsteller im November 
2022 eine PV-Anlage angeschafft, bei der es sich 
um ein abnutzbares bewegliches Wirtschaftsgut 
des Anlagevermögens handele, welches in seinem 
Betrieb fast ausschließlich betrieblich genutzt 

werde. Allerdings seien die hieraus erzielten Ein-
künfte steuerfrei und es sei auch kein Gewinn mehr 
zu ermitteln. Gegen die Rückgängigmachung des 
Investitionsabzugsbetrags bestünden auch keine 
verfassungsrechtlichen Bedenken.
Im Übrigen bedeute eine rückwirkende Steuer-
befreiung allgemein eine günstigere Rechtslage, 
von der zahlreiche Steuerpflichtige profitierten. Die 
Tatsache, dass diese Änderung für einzelne Personen 
auch nachteilig sein könne, führe nicht zu einem 
anderen Ergebnis.

Quelle: FG Köln, Beschl. v. 14.03.2024 - 7 V 10/24, NZB (BFH: III 

B 24/24)

2. STEUERRECHTLICHE NEUIGKEITEN
FÜR ALLE STEUERZAHLER

Arbeitnehmer, die aus beruflichen Gründen einen 
doppelten Haushalt im Inland unterhalten, dürfen 
die Kosten für ihre Beschäftigungswohnung seit  
2014 nur noch mit maximal 1.000 EUR pro Monat 
als Werbungskosten abziehen. Unter diese Abzugs    -
beschränkung fallen beispielsweise Miet zah lun gen, 
Nebenkosten, Pkw-Stellplatzmieten sowie Reini-
gungs- und Renovierungskosten für die Zweit-
wohnung.
In einem neuen Urteil hat der Bundesfinanzhof 
(BFH) nun entschieden, dass unter diese 1.000-EUR-
Grenze auch die Zweitwohnungsteuer fällt, die für  
die Beschäftigungswohnung gezahlt wurde.

Hinweis: 
Ist der Höchstbetrag bereits durch andere Kosten 
ausgeschöpft, darf diese Steuer also nicht mehr 
zusätzlich als Werbungskosten abgezogen werden, 
was insbesondere für Nutzer von Zweitwohnungen  
in teuren Metropolregionen nachteilig sein dürfte.

Im zugrunde liegenden Fall hatte eine Frau aus beruf-
lichen Gründen eine Zweitwohnung in München 
angemietet. Die hierfür in den Streitjahren entrich-
tete Zweitwohnungsteuer in Höhe von 896 EUR 
bzw. 1.157 EUR hatte sie neben weiteren Kosten 

für ihre Wohnung in Höhe von jeweils mehr als 
12.000 EUR als Aufwendungen für ihre doppelte 
Haushaltsführung geltend gemacht. Das Finanzamt 
berücksichtigte die Aufwendungen jedoch jeweils  
nur mit dem Höchstabzugsbetrag von 12.000 EUR.
Der BFH bestätigte dieses Vorgehen und verwies 
darauf, dass Unterkunftskosten im Rahmen einer 
doppelten Haushaltsführung nur bis zu einem 
Höchst betrag von 1.000 EUR pro Monat abgezogen 
werden dürften. Nach Gerichtsmeinung gehört auch 
die Zweitwohnungsteuer zu den Unter kunfts kosten, 
da sie eine (unmittelbar mit dem tatsäch lichen 
Mietaufwand für die Zweitwohnung verbundene) 
zusätzliche finanzielle Belastung für das Inne haben 
und die damit regelmäßige Nutzung der Zweit-
wohnung darstellt.

Hinweis: 
Anders hat der BFH zu den Aufwendungen für 
Haushaltsartikel und Einrichtungsgegenstände ent-
s chieden; diese fallen nicht unter den 1.000-EUR-
Höchstbetrag, da deren Nutzung nicht mit der 
Nutzung der Unterkunft gleichzusetzen ist.

Quelle: BFH, Urt. v. 13.12.2023 - VI R 30/21

Doppelte Haushaltsführung: Zweitwohnungsteuer fällt unter den 1.000-EUR-Höchstbetrag
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Wehrdisziplinarverfahren: Berufssoldat kann Rechtsanwaltskosten absetzen

Wenn Arbeitnehmer einem strafrechtlichen Vorwurf 
ausgesetzt sind, können sie die Kosten für ihre 
Strafverteidigung nur in Ausnahmefällen steuerlich 
als Werbungskosten abziehen. Nach der ständigen 
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) ist 
dies nur möglich, wenn der strafrechtliche Vor wurf 
eindeutig durch ein berufliches Verhalten veran-
lasst wurde. Die zu Last gelegte Tat muss bei der 
Berufs ausübung begangen worden sein und die 
strafbare Handlung muss im Rahmen der beruf-
lichen  Aufgabenerfüllung liegen. Beruht der straf-
recht liche Vorwurf hingegen auf einem privaten  
Verhalten, ist ein Werbungskostenabzug ausge-
schlossen.
In einem neuen Urteil hat der BFH nun ent schieden, 
dass diese engen Abzugsgrundsätze nicht auf 
Rechtsverfolgungskosten für ein Wehr disziplinar-
verfahren eines Berufssoldaten übertragen werden 
können.
Im zugrunde liegenden Fall war ein Berufssoldat 
aufgrund eines strafrechtlich relevanten Textbeitrags 
auf seinem privaten Social-Media-Account rechts-
kräf tig verurteilt worden. Zeitgleich war gegen ihn  
ein Wehrdisziplinarverfahren eröffnet worden,  
welches neben dem im Strafverfahren behandelten 
Vorwurf weitere Disziplinarvergehen zum Gegen-
stand hatte. Die für seine Vertretung in dem 
Disziplinarverfahren aufgewandten Rechts anwalts-

kosten von 1.785 EUR wollte der Soldat als Wer-
bungs kosten abziehen. Das Finanzamt lehnte ab  
und verwies auf die Rechtsprechung des BFH,  
wonach Prozesskosten eines Strafverfahrens grund-
sätzlich nicht als Werbungskosten abziehbar seien.
Der BFH gab jedoch grünes Licht für einen Wer-
bungskostenabzug und erklärte, dass Prozesskosten 
für ein Wehrdisziplinarverfahren nicht mit den 
Kosten für ein Strafverfahren gleichgesetzt werden 
könnten. Gegenstand von Wehrdisziplinarverfahren 
sei die Ahndung von Dienstvergehen, indem  
Dis zi  plinar maßnahmen verhängt würden (z. B. 
Kür zung der Dienstbezüge, Beförderungsverbot, 
Herab  setzung in der Besoldungsgruppe, Dienst-
grad herab setzung oder Entfernung aus dem  
Dienst verhältnis). Die Aufwendungen für die Ver-
teidigung im Wehrdisziplinarverfahren dienten daher 
unmittel bar der Erhaltung der Einnahmen aus dem 
Dienst verhältnis.
Der Abziehbarkeit der Kosten für das Wehr -
diszipli  narverfahren stehe nach Gerichtsmeinung  
auch nicht entgegen, dass die Dienst pflicht ver-
letzungen teilweise Gegenstand eines Straf verfah-
rens gewesen seien. Nur die für das Strafverfahren 
aufgewandten Rechts verteidigungskosten seien nicht 
als Werbungs kosten abziehbar.

Quelle: BFH, Beschl. v. 10.01.2024 - VI R 16/21

Wer hat noch nicht, wer will erstmalig? Bis zum 
31.12.2024 können Arbeitgeber ihren Beschäftigten 
noch eine steuerfreie Inflationsausgleichsprämie 
von bis zu 3.000 EUR auszahlen. Nach Angaben des 
Statistischen Bundesamts ist eine solche Sonder-
zahlung mittlerweile bei mehr als drei Vierteln der 
Tarifbeschäftigten in Deutschland auf dem Konto 
eingegangen – oder wird ihnen laut Tarifvertrag 
noch bis zum Jahresende 2024 ausgezahlt. Etlichen 
Arbeitnehmern dürfte die Prämie aber noch nicht 
gezahlt bzw. zugesichert worden sein.

Hinweis: 
Der Steuergesetzgeber hat einen entsprechenden 
Freibetrag für die Zeit vom 26.10.2022 bis zum 
31.12.2024 im Einkommensteuergesetz verankert.

Arbeitgeber können frei entscheiden, in welcher 
Höhe sie eine Inflationsausgleichsprämie gewähren, 
solange diese in der Summe höchstens 3.000 EUR 
pro Arbeitnehmer beträgt. Auch eine ratierliche 
Auszahlung ist erlaubt. Wer als Arbeitnehmer bereits 
Zahlungen aus der Inflationsausgleichsprämie erhal-
ten hat, die in der Summe unter 3.000 EUR liegen, 
kann bis zum 31.12.2024 also noch eine steuerfreie 
(Rest-)Zahlung von seinem Arbeitgeber erhalten. Die 
Zahlung ist zwar freiwillig, ein Nachhaken beim Chef 
kann sich aber trotzdem lohnen.

Hinweis: 
Die Sonderzahlung muss auf der Gehaltsabrechnung 
als Inflationsausgleichsprämie gekennzeichnet sein, 
denn sie darf nur zusätzlich zum ohnehin geschul-
deten Arbeitslohn fließen (keine Lohnkürzung um 
Prämie erlaubt). Arbeitgeber müssen die Prämie im 
Lohnkonto entsprechend kenntlich machen.

Inflationsausgleichsprämie: Steuerfreie Auszahlung ist noch bis Ende 2024 möglich



9

Gute Kontakte und ein weitgespanntes Netzwerk 
erhöhen in der Arbeitswelt die Chancen, an gut 
dotierte Jobs zu kommen und auf der Karriereleiter 
emporzusteigen. Wer eine neue berufliche Heraus-
forderung sucht, greift heutzutage nicht nur auf 
Online-Stellenanzeigen zurück, sondern nutzt 
Networking-Portale wie Xing oder LinkedIn.

Hinweis: 
Xing ist mit seinen 21,5 Millionen Nutzern auf den 
deutschsprachigen Raum ausgerichtet. LinkedIn 
wird zwar in mehr als 200 Ländern genutzt und ist 
international ausgerichtet, hat im deutschsprachigen 
Raum aber insgesamt 18 Millionen Nutzer auf zu-
weisen. Das Portal ist damit nicht nur ein Tummel-
platz für Recruiter, sondern birgt auch ein enormes 
Potenzial für Angestellte und Selbständige.

Wer die sozialen Job-Netzwerke intensiv und ziel-
gerichtet nutzen möchte, muss hierfür Gebühren 
zahlen, da die Funktionen der kostenlosen Basis-
module beschränkt sind. Um seinen Lebenslauf auf 
den Plattformen zu posten, reicht zwar eine Basis-
mitgliedschaft aus, dies bringt jedoch selten den 
gewünschten Erfolg. So bieten die Online-Plattformen 

jeweils ein Extramodul speziell für Jobsuchende an –
Xing nennt es "Projobs" und LinkedIn "Career".
Die gute Nachricht: Arbeitnehmer können ihre 
Gebühren für diese Portale als Werbungskosten 
absetzen. Sie sollten gegenüber dem Finanzamt auf 
Nachfrage aber die jeweilige berufliche Veranlassung 
(z. B. Jobsuche, Akquise von Aufträgen oder beruf-
liche Fortbildung) darlegen können. Werden Bei träge 
für die Jobsuche bezahlt, sind diese als Bewerbungs-
kosten abzugsfähig. Wer auf diesen Portalen kosten-
pflichtige E-Learning-Angebote mit berufl ichem 
Bezug absolviert, kann den Aufwand als Fort bildungs-
kosten absetzen.

Hinweis: 
Arbeitnehmer, die auf den Online-Portalen nicht aktiv 
auf Jobsuche sind und auch keine kostenpflichtigen 
E-Learning-Angebote absolvieren, haben dennoch 
gute Chancen auf einen steuerlichen Abzug ihrer 
Gebühren, denn in den Job-Netzwerken werden auch 
branchenbezogene News veröffentlicht und disku-
tiert. Dies gleicht dem Lesen von Fachzeitschriften, 
die steuerlich als Werbungskosten absetzbar sind.

Quelle: Lohnsteuerhilfe Bayern e.V., Pressemitteilung v. 02.04.2024

Soziale Job-Netzwerke: Beiträge für Xing und LinkedIn sind steuerlich absetzbar2.4

2.5

Haben Sie schon einmal vom Benennungsrecht 
gehört? Wenn Sie etwa Angebote für ein Grundstück 
einholen und noch nicht genau wissen, ob Sie 
selbst oder eine Ihnen nahestehende Person das 
Grundstück kaufen wird, können Sie mit dem 
Verkäufer vereinbaren, dass Sie das Recht haben, 
eine dritte Person als Käufer zu benennen. Das 
Finanzgericht Münster (FG) musste entscheiden, 
ob der Benennungsberechtigte bei Nennung eines 
Dritten das Grundstück zunächst selbst erwirbt und 
daher Grunderwerbsteuer zahlen muss.
Die Klägerin, eine städtische GmbH, plante die Ent-
wicklung eines neuen Industriegebiets. Eigen tümer 
des dafür benötigten Grundstücks war T. Dieser war 

zu einer Veräußerung gegen größtenteils Tausch-
land bereit. Da die Klägerin hierfür nicht genug  
Grundbesitz hatte, holte sie von Dritten Angebote 
ein, bei denen sie selbst oder ein Dritter Käufer 
sein konnte. Danach schlossen sie und T einen 
Grund stückstauschvertrag. Darin übertrug T sein 
Grund stück und wurde als Käufer der angebotenen 
Grund stücke benannt. Von den Kaufpreisen und 
Neben kosten wurde T freigestellt. Die an die Dritten 
zu zahlenden Kaufpreise wurden mit dem Nenn-
wert auf die Gegenleistung für T angerechnet. Das 
Finanzamt setzte gegenüber der Klägerin Grund-
erwerb steuer für die Gegenleistungen an T fest.

Grunderwerbsteuer: Steuerpflichtigkeit der Verwertung eines Benennungsrechts?

Gezahlt werden darf die Inflationsausgleichsprämie 
allen Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigten, auch gering-
fügig und kurzfristig Beschäftigten wie Minijobbern 
und Aushilfskräften, Auszubildenden, Beschäftigten 
im Bundesfreiwilligendienst und Arbeitnehmern, die 
sich in Altersteilzeit befinden oder Vorruhestands-

geld beziehen. In der Einkommensteuererklärung 
muss die Inflationsausgleichsprämie aufgrund ihrer 
Steuerfreiheit nicht angegeben werden.

Quelle: Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. (VLH), Pressemitteilung v. 

30.04.2024
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Verletzter Anspruch auf rechtliches Gehör: Überraschend fallengelassene Zeugenvernehmung begründet 
Verfahrensfehler

Verfahrensbeteiligte haben vor Gericht einen 
Anspruch auf rechtliches Gehör – das heißt, ihnen 
muss die Gelegenheit gegeben werden, sich zu den 
entscheidungserheblichen Tatsachen und Beweis-
ergeb nissen zu äußern und ihre Rechts ansichten 
vorzutragen. Missachtet ein Finanzgericht (FG)  
diesen Grundsatz, liegt ein Verfahrensfehler vor, so 
dass der Bundesfinanzhof (BFH) das finanz gericht-
liche Urteil aufheben und den Rechtsstreit zur 
anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an  
das FG zurückverweisen kann.
Ein neuer BFH-Beschluss zeigt, dass der Anspruch 
auf rechtliches Gehör verletzt sein kann, wenn ein 
Gericht zunächst eine Zeugenvernehmung anordnet, 
dann jedoch später von der Vernehmung abrückt und 
die Klage abweist.
Im zugrunde liegenden Fall hatte das FG Berlin-
Brandenburg einen Zeugen zur mündlichen Ver-
handlung geladen, der jedoch zu dem Termin nicht 
erschienen war. Die Klägerseite beantragte in der 
Verhandlung daraufhin, den Zeugen erneut zur 
Verhandlung zu laden. Das FG überging diesen 

Antrag, führte die mündliche Verhandlung durch 
und wies die Klage ab – die Zeugenvernehmung fiel  
also komplett unter den Tisch.
Der BFH hob die finanzgerichtliche Entscheidung 
wegen eines Verfahrensfehlers auf und verwies den 
Rechtsstreit zurück an das FG, so dass der Zeuge in 
einem zweiten Rechtsgang nun zu vernehmen ist. 
Die Bundesrichter sahen durch das Vorgehen des 
FG den Anspruch des Klägers auf rechtliches Gehör 
verletzt, da es die Prozessbeteiligten vor Erlass des 
Urteils nicht darauf hingewiesen hatte, dass es von 
der Vernehmung des Zeugen absehen wollte.

Hinweis: 
Durch einen Beweisbeschluss entsteht eine Ver fah-
renslage, auf welche die Beteiligten ihre Prozess-
führung einrichten dürfen. Sie können also grund-
sätzlich davon ausgehen, dass das Urteil nicht eher 
ergehen wird, bis der Beweisbeschluss vollständig 
ausgeführt wird.

Quelle: BFH, Beschl. v. 04.04.2024 - V B 12/23 NV

Die Klage vor dem FG war erfolgreich. Es liegt kein 
Erwerb der angebotenen Grundstücke durch die 
Klägerin vor, da diese das Kaufangebot nicht in  
ihrem eigenen wirtschaftlichen Interesse verwertet 
hat. Damit ein Vorgang der Grunderwerbsteuer 
unter liegt, ist die Verwertung des Kaufangebots 
zum Nutzen der eigenen wirtschaftlichen Interessen 
erforderlich. Der Benennungsberechtigte müsste wie 
ein Eigentümer oder Zwischenhändler verfahren und 
sich einen Vorteil aus der Weitergabe des Grund-
stücks verschaffen wollen. Im Streitfall hatte die 
Klägerin ihre Stellung aber nicht ausgenutzt und 
keinen wirtschaftlichen (also finanziellen) Vorteil, 
etwa in Form eines Gewinnaufschlags, aus der 

Benennung gezogen. Auch konnte sie eigene wirt-
schaf tliche Interessen dadurch widerlegen, dass sie 
die Kaufangebote nur eingeholt hatte, um das Grund-
stück von T zu erhalten.

Hinweis: 
Es gibt darüber hinaus weitere Formen des Benen-
nungs rechts. So können Eltern unter bestimmten 
Voraussetzungen den Vormund ihrer Kinder 
bestimmen.

Quelle: FG Münster, Urt. v. 18.01.2024 - 8 K 2393/21 GrE, Rev. (BFH: 

II R 4/24)

Etliche Städte und Kommunen erheben mittlerweile 
eine Zweitwohnungsteuer auf Zweitwohnungen, 
um zusätzliche Einnahmequellen zu erschließen. 
Zur Kasse gebeten werden sowohl Eigentümer als 
auch Mieter, die neben ihrer Hauptwohnung eine 
Zweitwohnung (melderechtlich: Nebenwohnung) in 
der steuererhebenden Kommune unterhalten. Die 
Steuer soll Bürger dazu motivieren, ihren Haupt-

wohnsitz zu verlegen, da Städte lediglich für einen 
Erstwohnsitz einen Steuerausgleich vom Bund 
erhalten.
Geregelt ist die Zweitwohnungsteuer bzw. eine 
Befreiung in den Kommunalabgabengesetzen der 
Länder, Satzungen der betreffenden Gemeinden 
bzw. in den Landesgesetze der Stadtstaaten Berlin, 
Bremen und Hamburg.

Zweitwohnungsteuer: Satzungen in Timmendorfer Strand und Hohwacht sind unwirksam
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Im vierten Quartal 2023 waren in Deutschland 
fast sieben Millionen Menschen als geringfügig 
Beschäftigte angemeldet. Die Verdienstgrenze für 
diese Minijobber ist seit 2022 an den gesetzlichen 
Mindestlohn gekoppelt, sie dürfen im Jahr 2024 
durchschnittlich 538 EUR im Monat verdienen –
das sind 18 EUR mehr als im Vorjahr. Auf das Jahr 
gerechnet sind dies 6.456 EUR.
Wer für seine Arbeit mit dem Mindestlohn von 
12,41 EUR pro Stunde bezahlt wird, darf 2024 
im Monat also durchschnittlich etwas mehr als  
43 Stunden arbeiten, ohne aus dem Minijob-
Verhältnis "herauszufallen". Wer einen höheren 
Stundenlohn erhält und dennoch Minijobber bleiben 
möchte, muss natürlich entsprechend weniger 
Stunden im Monat arbeiten. Was viele nicht wissen: 
Die Verdienstgrenze darf in Ausnahmefällen sogar um 
das Doppelte überschritten werden – und zwar bei 
unvorhersehbaren Überschreitungen wie beispiels-
weise Krankheitsvertretungen. In diesem Fall darf  
der Verdienst in zwei Monaten pro Jahr mehr als  
538 EUR betragen, maximal 1.076 EUR.
Die Einhaltung der Minijob-Verdienstgrenze ist vor 
allem mit Blick auf die Sozialabgaben wichtig, denn 

Minijobber sind nicht verpflichtet, in die Kranken-, 
Pflege- und Arbeitslosenversicherung einzuzahlen. 
Eine Rentenversicherungspflicht besteht zwar auch 
im Minijob, die Beschäftigten können sich aber auf 
Antrag von den Beiträgen befreien lassen.
Grundsätzlich sind aber auch Minijobs steuer-
pflichtig – allerdings ist hier der Arbeitgeber am 
Zug. In den meisten Fällen kann er eine pauschale 
Lohnsteuer von 2 % des monatlichen Bruttogehalts 
als Lohnsteuer abführen – der Minijobber erhält 
trotzdem seine (durchschnittlich) 538 EUR im Monat 
ohne Abzüge.

Hinweis: 
Wird die pauschale Lohnbesteuerung gewählt, 
können Minijobber aber später in der Einkommen-
steuererklärung keine Werbungskosten (z.B. Fahrt-
kosten) von ihrer Steuer absetzen. Dies ist nur 
möglich, wenn die Einkünfte aus dem Minijob 
individuell nach der Steuerklasse des geringfügig 
Beschäftigten versteuert werden.

Quelle: Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. (VLH), Pressemitteilung v. 

23.04.2024

Minijobs: Verdienstgrenze von 538 EUR kann zeitweise überschritten werden

Dass die geschaffenen Regelungen der Städte nicht 
immer gerichtsfest sind, zeigt nun die aktuelle 
Rechtsprechung des Schleswig-Holsteinischen Ober-
verwaltungsgerichts (OVG). Dort entschied man, 
dass die Satzungen über die Erhebung einer Zweit-
wohnungsteuer in den Gemeinden Timmendorfer 
Strand und Hohwacht unwirksam sind.
Die Gemeinden hatten in ihren Satzungen aus dem 
Jahr 2020 bzw. 2021 einen neuen Steuermaßstab 
aufgenommen, nachdem das OVG 2019 den bis  
dahin verwendeten Steuermaßstab für verfassungs-
widrig erklärt hatte. Der neue Steuermaßstab 
orientierte sich maßgeblich an dem Bodenrichtwert 
des Grundstücks der Zweitwohnung, ergänzt um 
weitere Faktoren wie Größe und Alter der Wohnung. 
Auch dieser Maßstab verstößt nach Auffassung 
der Verwaltungsrichter gegen das Grundgesetz – 
konkret gegen das daraus resultierende Gebot der 
steuerlichen Belastungsgleichheit.
Mit der Heranziehung des in Euro pro Quadratmeter 
ausgedrückten reinen Bodenrichtwerts werde der 
Lagewert selbst "maßstabsprägend". Die Richter ver-
missten den erforderlichen (mindestens lockeren) 

Bezug zum zu besteuernden Aufwand für das 
Innehaben einer Zweitwohnung. Demnach müssten 
also auch Kriterien wie beispielsweise der Miet-
aufwand oder die ortsübliche Vergleichsmiete in die 
Steuerberechnung einfließen.
Daneben beruhte die Unwirksamkeit der Satzung 
der Gemeinde Timmendorfer Strand auch auf  
einem formellen Fehler: Die Gemeindevertreter 
waren zu der Sitzung, in der die Satzung im Juni 
2020 beschlossen worden war, nicht ordnungs-
gemäß geladen worden. Da ein Vertreter zu der 
Sitzung nicht erschienen war, war der Mangel nach 
der Geschäftsordnung der Gemeindevertretung  
auch nicht heilbar.

Hinweis: 
Das OVG hat die Revision zum Bundes verwal-
tungs gericht wegen grundsätzlicher Bedeutung der 
Rechtsfragen zugelassen. Es bleibt abzuwarten, wie 
das Verfahren ausgehen wird.

Quelle: OVG Schleswig-Holstein, Pressemitteilung v. 25.04.2024

2.8



2.9

2.10

•

12

Doppelte Haushaltsführung: Arbeitsweg darf von Hauptwohnung aus nicht zumutbar sein

Wenn Erwerbstätige die Kosten einer doppelten 
Haushaltsführung absetzen wollen, darf sich ihre 
Hauptwohnung nicht zu nahe am Ort ihrer ersten 
Tätigkeitsstätte befinden. Ansonsten setzt das 
Finanz amt den Rotstift an und geht davon aus, dass 
der Weg zur Arbeit von der Hauptwohnung aus doch 
zumutbar – und die Zweitwohnung am Arbeitsort 
somit überflüssig – ist. Die Finanzämter berufen sich 
dabei auf die höchstrichterliche Rechtsprechung, 
nach der eine Fahrzeit von bis zu einer Stunde je 
Wegstrecke unter Zugrundelegung individueller Ver-
kehrsverbindungen und Wegezeiten in der Regel noch 
als zumutbar angesehen werden kann.
Für die Prüfung bedienen sich die Finanzbeamten 
einer Vereinfachungsregelung: Beträgt die Entfernung 
zwischen Hauptwohnung und erster Tätigkeits-
stätte auf der kürzesten Straßenverbindung mehr  
als 50 km, gehen sie davon aus, dass sich die Haupt-
wohnung weit genug weg von der ersten Tätig keits-
stätte befindet, so dass die Kosten für den doppelten 
Haushalt anerkannt werden. Befindet sich die Haupt-
wohnung innerhalb des 50-km-Radius, werden die 
Kosten aberkannt.
Ein Pendler aus Münster ist aufgrund solcher Zumut-
barkeitsüberlegungen kürzlich auf seinen Kosten  

für einen doppelten Haushalt sitzengeblieben. Seine 
Zweit wohnung war zwar von seinem Büro aus nur 
einen Kilometer entfernt, das Finanzamt erkannte 
die Ausgaben aber nicht an, weil der Arbeitsweg von  
seiner Hauptwohnung aus lediglich 30 Kilometer 
betrug. Auch seine Klage vor dem Finanzgericht 
Münster hatte keinen Erfolg. Die Richter wiesen 
anhand des Routenplaners von Google Maps nach, 
dass er während des Berufsverkehrs von der Haupt-
wohnung höchstens 50 bis 55 Minuten zur Arbeit 
fährt.

Hinweis: 
Wem die Kosten für eine doppelte Haushaltsführung 
aufgrund des 50-km-Radius aberkannt werden, muss 
nicht endgültig kapitulieren, da es sich bei dieser 
Kilometermarke um eine Vereinfachungsregelung 
handelt. Es lässt sich gleichwohl im Einspruchs- oder 
Klageweg nachweisen, dass der Arbeitsweg von der 
Hauptwohnung aus trotzdem nicht in zumutbarer 
Weise zurückgelegt werden kann.

Quelle: Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine e.V., Presse-

mitteilung Nr. 5 v. 15.04.2024

Kinder bereichern das Leben, kosten aber bekannt-
lich auch viel Geld. Zum Glück greift der Staat den  
Eltern mit steuerlichen Vergünstigungen unter die 
Arme. Welche das sind, hat nun die Steuer berater-
kammer Stuttgart zusammengefasst:

Kindergeld und Kinderfreibeträge: Pro Kind erhalten 
Eltern ein Kindergeld von 250 EUR monatlich (Höhe 
gilt seit 2023). Alternativ zum Kindergeldbezug 
können Eltern je Kind derzeit einen Kinderfrei -
betrag von 6.384 EUR und einen Betreuungs frei-
betrag von 2.928 EUR in ihrer Einkommensteuer-
festsetzung abziehen, so dass 2024 insgesamt  
9.312 EUR des elterlichen Einkommens unbesteuert 
bleiben. Das Finanzamt prüft im Einkommen-
steuer bescheid, ob die Steuerersparnis durch den 
Abzug der Kinderfreibeträge höher ausfällt als das 
Kindergeld (sog. Günstigerprüfung). Ist dies der 
Fall, werden die Kinderfreibeträge automatisch 
vom Einkommen der Eltern abgezogen und das 
Kindergeld über einen Zuschlag auf die Ein-
kommen steuer wieder zurückgefordert.

Kindergeld und Kinderfreibeträge werden grund-
sätzlich nur bis zum 18. Geburtstag des Kindes 
gewährt. Befindet sich das Kind in Ausbildung, 
liegt die Altersgrenze bei 25 Jahren. Arbeitslose 
Kinder können bis zu ihrem 21. Geburtstag steuer-
lich berücksichtigt werden. Eltern mit geringem 
Einkommen können unter bestimmten Voraus-
setzungen zudem einen Kinderzuschlag bei der 
Familienkasse beantragen. Der Zuschlag beträgt 
seit dem 01.01.2024 höchstens 292 EUR pro Kind 
und Monat.
Kinderbetreuungskosten: Kosten für Kindergärten, 
Kindertagesstätten, Ganztagspflegestellen und 
Tages  mütter können zu zwei Drittel, maximal 
4.000 EUR pro Kind und Jahr, als Sonderaus-
gaben abgezogen werden. Gleiches gilt für die  
Kosten eines Au-Pairs, soweit diese auf die 
Kinderbetreuung und die Beaufsichtigung bei den 
Hausaufgaben entfallen. Wichtig für die steuer-
liche Anerkennung von Betreuungskosten ist, dass 
die Eltern eine Rechnung über die Leistung erhalten 
haben und die Zahlung unbar (z. B. per Über-

Steuerliche Entlastung von Familien: Kindergeld und Kinderfreibeträge im Überblick

•



13

•

3. WEITERE NEUIGKEITEN

weisung) erfolgt ist. Zudem darf das Kind das  
14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.
Entlastungsbetrag für Alleinerziehende: Wer ein 
Kind alleine großzieht, erhält einen Ent lastungs-
betrag für Alleinerziehende von 4.260 EUR pro 
Jahr. Für jedes weitere Kind erhöht sich der Betrag 
um 240 EUR. Alleinerziehende erhalten den Frei-
betrag über Steuerklasse II oder indem sie einen 
entsprechenden Antrag auf der Anlage Kind der 
Einkommensteuererklärung stellen.

Ausbildungsfreibetrag: Für volljährige Kinder, die 
sich in Berufsausbildung befinden und außerhalb 
des elterlichen Haushalts untergebracht sind, 
können Eltern einen Ausbildungsfreibetrag von 
1.200 EUR pro Jahr beantragen (ebenfalls auf der 
Anlage Kind). Voraussetzung ist, dass die Eltern für 
das Kind noch einen Kindergeldanspruch haben.

Quelle: StBK Stuttgart, Pressemitteilung 5/2024 v. 25.04.2024

•

Wenn Sie eine Riester-Rente beziehen, können Sie 
den entsprechenden Betrag auch für die Finanzie-
rung einer Immobilie nutzen, statt sich eine Rente  
auszahlen zu lassen. Unter bestimmten Voraus-
setzungen wird nämlich eine Nutzung für eine 
Immobilie gefördert. Hierfür müssen Sie unter 
anderem in der Immobilie wohnen und deren 
Eigentümer sein. Sind die notwendigen Voraus-
setzungen jedoch auch gegeben, wenn Sie die Immo-
bilie erben? Das Finanzgericht Berlin-Branden burg 
(FG) musste darüber entscheiden.
Die Ehefrau des Klägers besaß eine Wohnung, in 
der beide Eheleute zusammenlebten. Zur deren 
Finanzierung hatte sie ein Darlehen aufgenommen. 
Nach dem Tod der Ehefrau war der Kläger Allein-
erbe. Um das Darlehen zu tilgen, wollte er das  
geförderte Kapital aus seinem Altersvorsorge ver-
mögen zur wohnungswirtschaftlichen Verwendung 
nutzen. Die diesbezügliche Bewilligung wurde ihm 
aber versagt, da für eine wohnungswirtschaftliche 
Verwendung eine entgeltliche Anschaffung vor-
liegen müsse. Daran fehle es hier, da der Kläger die  

Wohnung unentgeltlich im Wege der Erbfolge 
erworben habe.
Die Klage vor dem FG war dennoch begründet. Die 
Übernahme eines Darlehens als Nach lass ver bind-
lichkeit stelle zwar keine entgeltliche Anschaffung  
einer Wohnung dar, jedoch sei das Gesetz so aus-
zulegen, dass diese Tilgungsvariante auch gelte,  
wenn der Erbe ein zur Anschaffung oder Herstel-
lung von begünstigtem Wohnraum aufgenommenes 
Darlehen im Wege der Gesamtrechtsnachfolge übe-
rnehme. Der Erbe trete als Gesamtrechtsnachfolger 
in die Rechtsstellung des Erblassers ein. Somit sei 
ihm die Anschaffung zuzurechnen. Erforderlich für 
die Entnahme des Altersvorsorge-Eigenheimbetrags 
sei eine ununterbrochene Kausalität zwischen der 
Tilgung des Darlehens und dem ursprünglich für 
die Anschaffung oder Herstellung aufgewandten 
Darlehen.

Quelle: FG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 18.12.2023 - 15 K 15045/23, 

Rev. (BFH: X R 2/24)

Riester-Rente: Wohnwirtschaftliche Verwendung bei Erbschaft
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STEUERTERMINE

AUGUST 2024

10.08. Umsatzsteuer
 Lohnsteuer*
 Solidaritätszuschlag*
 Kirchenlohnsteuer ev. und r.kath.*

15.08. Grundsteuer**
 Gewerbesteuer**

Zahlungsschonfrist: 
bis zum 15.08. bzw. 19.08.2024. Diese Schonfrist gilt 
nicht bei Barzahlungen und Zahlungen per Scheck.  
[* bei monatlicher Abführung für Juli 2024; ** Viertel-
jahresrate an die Gemeinde]
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